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1 Grundsätze

1.1 Die Einrichtung

Der Sozialdienst Olching e.V. wurde 1969 gegru, ndet. Idee und Ziel war, den Olchinger Bu, rge-

rinnen und Bu, rgern sowohl in der Kinderbetreuung, als auch Alten und Kranken, stundenwei-

se mit ehrenamtlichen Helfer:innen zur Seite zu stehen. Im Laufe der Jahre entstanden zahlrei-

che Projekte, wie z.B. das Kinderhaus Esting, Essen auf Ra,dern, Mittagsbetreuung an den 

Schulen, Kontaktgruppe fu, r alte und kranke Menschen und die Alten- und Krankenpflege.

Das Angebot des Kinderparks richtet sich an Kinder im Alter zwischen 18 Monaten bis zum 

Eintritt in den Kindergarten. Sie werden an zwei (Dienstag und Donnerstag), drei (Montag, 

Mittwoch, Freitag) oder fu, nf (Montag bis Freitag) Vormittagen betreut. Die Kernzeit ist von 

8.30 Ühr bis 12.30 Ühr. Wir bieten eine Fru, ho, ffnung ab 7.30 Ühr und eine verla,ngerte O: ff-

nungszeit bis 13.00 Ühr an. 

Das Kinderschutzkonzept der Einrichtung dient dazu, die Kinder vor mo, glichen inneren und 

a,ußeren Gefahren zu schu, tzen. Die Aufgabe des Konzeptes ist die Offenlegung der pra,ventiven

Maßnahmen der Institution, um Kinder vor Kindeswohlgefa,hrdungen zu schu, tzen. 

1.2 Das Leitbild 

Jedes Kind ist individuell und einzigartig, gepra,gt durch seine familia, ren Lebensumsta,nde, die 

seine Entwicklung beeinflussen. Kinder eignen sich ihr Versta,ndnis ihrer Ümwelt unmittelbar 

durch Erfahrung und Experimentieren an und brauchen Zeit und Raum, um ihre Lebenswelt 

mit allen Sinnen zu erfahren. 

1.3 Pädagogische Grundsätze

Es wird sichergestellt, dass sich Kinder bestmo, glich entfalten und entwickeln ko, nnen. Die Kin-

der werden in ihrer Perso, nlichkeit gesta, rkt und dadurch nachhaltig vor Ü: bergriffen geschu, tzt.

Das Betreuungspersonal der Einrichtung ist auf mo, gliche Gefa,hrdungsrisiken in der Einrich-

tung sensibilisiert. Die Formen der mo, glichen Grenzu, berschreitungen bei Kindern, sei es aktiv

oder passiv, haben schlimme Folgen fu, r die Kinder und werden nicht toleriert. 
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2 Grundlagen 

2.1 Theoretische Grundlagen

Am 20. November 1989 haben die Vereinten Nationen (ÜN) in ihrer ÜN-Kinderrechtskonven-

tion 54 Kinderrechte festgelegt. ÜNICEF und die Kinderrechtsorganisation der ÜNO fassten 

den langen Text in insgesamt zehn Grundrechte zusammen. 

Die Rechte des Kindes

1. Recht auf Gleichheit

2. Recht auf Gesundheit

3. Recht auf Bildung

4. Recht auf elterliche Fu, rsorge

5. Recht auf Privatspha, re und perso, nliche Ehre

6.  Recht auf Meinungsa,ußerung, Information und Geho, r

7. Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht

8. Recht auf Schutz vor Ausbeutung und Gewalt

9. Recht auf Spiel, Freizeit und Ruhe

10. Recht auf Betreuung bei Behinderung 

2.2 Bedeutung der Kinderrechte

Die Bedeutung der Kinderrechte ist maßgebend fu, r eine gesunde Entwicklung der Kinder. Es 

ist wichtig, dass jeder Mensch weiß, dass Kinder Rechte haben, die es einzuhalten gilt. Nur 

durch Schutz, Respekt, umfassende Partizipation und durch das Anerkennen der eigenen Mei-

nung haben die Kinder die Mo, glichkeit und die Chance gesund und glu, cklich aufzuwachsen.

Kinder, die ihre Rechte kennen, sta, rken dadurch ihr Selbstbewusstsein und ihre Selbstwirk-

samkeit. Wenn Kinder Partizipation in der Einrichtung erleben und ihre Wu, nsche und ihre 

Meinung erst genommen werden, fa, llt es ihnen leichter in kritischen Situationen oder in Not-

lagen um Hilfe zu bitten oder Nein zu sagen. Sie sind weniger beeinflussbar und ko, nnen ihre 

Grenzen besser wahren und schu, tzen. 
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2.3 Rechtliche Grundlagen 

Der Kinderpark Esting arbeitet angelehnt nach den rechtlichen Grundlagen wie dem  § 8a / 8b

SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefa,hrdung und fachliche Beratung zum Schutz von 

Kindern und Jugendlichen), § 22 SGB VIII (Grundsa, tze der Fo, rderung) und § 45/47 SGB VIII 

(Erlaubnis fu, r den Betrieb einer Einrichtung und Meldepflichten). 

Der § 8a SGB VIII besagt:

„(4) In Vereinbarungen mit den Tra,gern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach 

diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkra, fte bei Bekanntwerden gewich-

tiger Anhaltspunkte fu, r die Gefa,hrdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen 

eine Gefa,hrdungseinscha, tzung vornehmen, bei der Gefa,hrdungseinscha, tzung eine insoweit 

erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird sowie die Erziehungsberechtigten sowie das 

Kind oder der Jugendliche in die Gefa,hrdungseinscha, tzung einbezogen werden, soweit hier-

durch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.

In den Vereinbarungen sind die Kriterien fu, r die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden

insoweit erfahrenen Fachkraft zu regeln, die insbesondere auch den spezifischen Schutzbe-

du, rfnissen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen Rechnung tragen. Daneben ist 

in die Vereinbarungen insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkra, fte der 

Tra,ger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn 

sie diese fu, r erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefa,hrdung nicht 

anders abgewendet werden kann.“1

2.4 Formen der Kindeswohlgefährdung

Misshandlungen jeglicher Form fu, hren zu einem hohen Risiko dauerhafter Folgescha,den des 

Kindes. Im Folgenden wird auf die Formen der Kinderwohlgefa,hrdung eingegangen. 

2.4.1 Emotionale und physische Misshandlung

Ünter emotionaler Misshandlung fallen alle Handlungen die mit seelischer Gewalt einherge-

hen. Das Selbstwertgefu, hl des Kindes wird durch Ablehnungen und Entwu, rdigungen verletzt, 

so dass das Kind in seiner Entwicklung beeintra, chtigt werden kann und sich wertlos fu, hlt. 

Physische Misshandlung bezieht sich auf ko, rperliche Misshandlung, beispielsweise durch 

1 Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe, Seite 76
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Schla, ge, was gravierende Verletzungen am Ko, rper des Kindes hervorruft und ebenso psychi-

sche Folgen wie z.B. Traumata hat. 

2.4.2 Vernachlässigung

„Vernachla, ssigung ist die wiederholte oder andauernde Ünterlassung fu, rsorglichen Handelns 

durch sorgeverantwortliche Personen wie Eltern oder andere autorisierte Betreuungsperso-

nen, das zur Sicherung der seelischen und ko, rperlichen Bedu, rfnisse des Kindes bzw. Jugendli-

chen notwendig wa, re. Zu den elementaren Bedu, rfnissen von Kindern und Jugendlichen za,h-

len:

• solche ko, rperlicher Art (wie essen, trinken, schlafen)

• Schutzbedu, rfnisse

• Bedu, rfnisse nach Versta,ndnis, Wertscha, tzung und sozialer Bindung

• Bedu, rfnisse nach Anregung, Spiel und Leistung

• Bedu, rfnisse nach Selbstwirksamkeit“2

2.4.3 Sexuelle Gewalt 

In den Sozialwissenschaften, der Pa,dagogik oder Psychologie wird jede sexuelle Handlung, die

an, mit oder vor Kindern und Jugendlichen gegen deren Willen vorgenommen wird oder der 

sie aufgrund ko, rperlicher, seelischer, geistiger oder sprachlicher Ünterlegenheit nicht wissent-

lich zustimmen ko, nnen als sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt definiert. Die Person 

nutzt dabei ihre Macht- und Autorita, tsposition aus, um eigene Bedu, rfnisse auf Kosten Minder-

ja,hriger zu befriedigen.

Ünabha,ngig davon, wie schwerwiegend die Handlungen sind, ob sie online oder offline statt-

finden, strafbar sind oder nicht: Sexueller Missbrauch ist ein Angriff auf die ganze Person des 

jungen Menschen, auf sein Grundvertrauen und seine psychische und ko, rperliche Ünverletz-

lichkeit (Integrita, t). Sexueller Missbrauch fu, hrt bei den Betroffenen zu Erfahrungen von gro-

ßem Vertrauens- und Kontrollverlust, Ohnmacht, Demu, tigung, Scham und Ekel.3

2 Vgl. www.aerzteleitfaden.bayern.de

3https://beauftragte-missbrauch.de/themen/definition/definition-von-kindesmissbrauch
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2.5 Erkennen von Gefährdungen / Gewalt 

Gefa,hrdungen und Gewalt ko, nnen in jeder Einrichtung vorkommen. Diese Erkenntnis ist der 

erste Schritt ein von Gewalt betroffenes Kind zu erkennen. 

Der gesunde Menschenverstand, bewusste Wahrnehmung, Beobachtungen und Aufmerksam-

keit sind wichtige Eigenschaften der Betreuer, um Gefa,hrdungen wahrzunehmen. Beispiele fu, r

Gefa,hrdungen durch Erziehungsberechtigte sind: fehlende Kommunikation, Mangel an Zu-

wendung, unzureichende Aufsicht, nicht Wetter angepasste Kleidung, nicht versorgte Wunden 

oder das nicht Einhalten von Fo, rdermaßnahmen. 

Gewalt an Kindern zeigt sich beispielsweise durch: physische Verletzungen, wie Blutergu, sse, 

Bisswunden, Verbrennungen, blaue Flecken oder Striemen an den Oberschenkelinnenfla, chen. 

Psychische Ünsicherheit, wie das Gefu, hl der Wertlosigkeit und Verunsicherung, ko, nnen beim 

betroffenen Kind vorkommen. Gerade a,ußere Verletzungen ko, nnen bei zum Beispiel bei pfle-

gerischen Ta, tigkeiten beobachtet werden. Des weiteren a,ußern sich gewaltta, tige Ü: bergriffe 

beim Kind durch Schlaf- und Angststo, rungen, Einna, ssen, Einkoten und Konzentrationsschwie-

rigkeiten. 

2.5.1 Grenzverletzungen

Grenzverletzungen beziehen sich auf das versehentliche Ü: berschreiten der ko, rperlichen oder 

psychischen Grenzen einer anderen Person und treten oft aus Nachla, ssigkeit oder mangeln-

dem Wissen auf. In der Regel sind Grenzverletzungen ru, ckga,ngig zu machen, beispielsweise 

durch eine Entschuldigung. Bei der Bewertung von Verhaltensweisen als grenzu, berschreitend 

spielen nicht nur objektive Kriterien, sondern auch die subjektive Wahrnehmung eine Rolle. 

Es ist von entscheidender Bedeutung, Grenzverletzungen offen anzusprechen, das Verhalten 

zu korrigieren und sich zu entschuldigen, um eine "Kultur" der Grenzverletzung innerhalb der 

Einrichtung zu vermeiden.

2.5.2 Übergriffe

Der Ünterschied zwischen Grenzverletzung und Ü: bergriff ist, dass dieser nicht zufa, llig ge-

schieht. Ü: bergriffe passieren bewusst und ergeben sich aus perso, nlichen oder fachlichen Defi-

ziten. Sie ko, nnen als Bela, stigungen wie Drohungen, Beschimpfungen oder Stalking auftreten.4 

4 Vgl. www.zartbitter.de
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2.5.3 Strafrechtliche Gewalthandlungen 

Das Strafgesetzbuch (StGB) umfasst Normen fu, r den Schutz von Kindern. Dazu za,hlen die Ver-

letzung der Fu, rsorge- und Erziehungspflicht, sexueller Missbrauch und Misshandlung von 

Schutzbefohlenen, sexueller Missbrauch von Kindern und die Verbreitung, Erwerb und Besitz 

kinderpornographischer Inhalte.5

5 Vgl.: Recht in der Kita, Tanja von Langen, Seite 324
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3 Risikoanalyse 

Ein wichtiges Thema ist die Minimierung von Gefahren und Risiken und Ergreifung notwendi-

ger Schutzmaßnahmen. Es ist entscheidend, sich der Risiken bewusst zu sein und aufmerk-

sam, objektiv und professionell zu handeln. 

3.1 Gefahrenorte in der Einrichtung 

Eine individuelle Analyse der Einrichtung offenbart potenzielle Schwachstellen, die das Risiko 

fo, rdern oder ermo, glichen. Durch die Identifikation dieser Risikofaktoren werden Arbeitsab-

la,ufe verbessert und effektive Pra,ventionsmaßnahmen entwickelt. 

Im Rahmen der Risikoanalyse werden nachfolgend verschiedene Aspekte untersucht, die 

sich auf das Team, auf die ra,umlichen Gegebenheiten, auf die Kinder, auf die Familien und auf 

externe Personen beziehen. 

• Alle Ra,ume, nicht einsehbare Nischen in der Einrichtung

• Personalschlu, ssel und Belastbarkeit

• Atmospha, re im Team 

• Konfliktmanagement im Team und Konfliktlo, sung bei den Kindern 

• Konzepte fu, r die Sicherheit bei pflegerischen Ta, tigkeiten 

• Datenschutz und Perso, nlichkeitsrechte (z.B. Fotografieren in der Einrichtung)

• Sicherheitskonzept beim Bringen und Abholen der Kinder 

• Ümgang mit Na,he und Distanz

• Verbalisierte Gewalt 

• Grenzu, berschreitungen der Kinder untereinander

• Gefahr der Diskriminierung durch das Personal, durch Kinder oder Externe 

Folgende Gefahrenorte und Gefahrensituationen fu, r Grenzu, berschreitungen sind dem 

Team bekannt: 

• Einblick durch Dritte durch die großen Fenster 

• Einsehbarkeit der Wickelkommoden (Gang)
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• Pflegerischen Ta, tigkeiten z.B. beim Wickeln 

• Toilettenga,nge 

• Situationen bei den die Betreuungskraft alleine mit den Kindern ist 

• Situationen beim Essen 

• Zugang in den Kinderpark durch Dritte z.B. beim Bringen oder Abholen der Kinder 

• Zugang in den Kinderpark durch Paketdienste

3.2 Gefahrensituationen zwischen Kindern 

• Spielsituationen wie z.B. Doktorspiele 

• Aufenthalt der Kinder im Bad oder in der Toilettenkabine

• Verbalisierte Gewalt durch Kinder 

• ko, rperliche Gewalterfahrungen durch andere Kinder 

• Ausu, bung von psychischen Druck, z.B. „Du bist nicht mehr mein Freund.“ 

• Bloßstellen eines Kindes 

3.3 Verfahren nach Verdacht gegen Mitarbeiter:innen

Bei falschen, sicher verifizierten Verda, chtigungen gegen Personal erfolgt die Rehabilitation 

und die Aufarbeitung im Team. Falls allerdings noch Zweifel an der Ünschuld des Teammit-

glieds bestehen, gilt im Strafrecht: im Zweifel fu, r den Kinderschutz. Fu, r die Risikoanalyse be-

deutet das, dass eine Analyse der Bedingungen die den Vorfall ermo, glicht haben, erfolgt, um 

zuku, nftig solche Vorfa, lle im Voraus nicht zu begu, nstigen. Weiteres zu diesem Punkt ist unter

8.1.1 zu finden. 
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4 Verhaltenskodex 

Ein Verhaltenskodex fasst die Verhaltensstandards zusammen, die fu, r alle Mitarbeiter:innen 

im Kinderpark Esting verbindlich sind. Er wird regelma,ßig im Team besprochen und erwei-

tert. Der Kodex entha, lt Leitlinien fu, r angemessenes, ethisches und sozial verantwortliches 

Verhalten im ta, glichen Ümgang mit den Kindern und untereinander. Diese Regeln dienen 

dazu, die Kinder vor Ü: bergriffen und Gewalt durch das Personal zu schu, tzen und ebenfalls, um

die Kinder vor Verletzungen untereinander zu bewahren.

Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen die Regeln verstoßen, werden sie auf ihr Ver-

halten angesprochen. Es ist wichtig, dass jedes Teammitglied die Mo, glichkeit erha, lt, u, ber sein 

Handeln nachzudenken und sich bewusst zu werden, wie es sich auf das Kind auswirkt. Im 

Team wird kein Ünterschied zwischen Leitungskra, ften und anderen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern gemacht.

4.1 Gestaltung von Nähe und Distanz

Wichtig im Team ist eine grundsa, tzliche professionelle Haltung gegenu, ber den Kindern und 

allen Beteiligten, sowie ein verantwortungsvoller Ümgang mit den Kindern. Es wird auf die 

Angemessenheit von Na,he und Distanz geachtet. Kinder werden von den Mitarbeiter:innen 

getro, stet, wenn sie das Bedu, rfnis verbal oder nonverbal a,ußern. Es wird Wert gelegt auf ein 

respektvolles, achtsames und wertscha, tzendes Verhalten gegenu, ber allen und auf die Beach-

tung der von den Kindern angezeigten Grenzen.

Eine Einzelbetreuung der Kinder erfolgt nur nach Absprache mit dem Team und den Eltern in 

einem offenen Raum z.B. bei Fo, rdermaßnahmen. 

4.2 Sprache, Gestik und Kleidung

Sprache und Gestik ist ein wichtiges Mittel unserer Kommunikation. Durch Sprache ko, nnen 

aber auch verletzende und demu, tigende Bemerkungen vermittelt werden. Es herrscht ein Ver-

bot von Anwendung sexualisierter Sprache und Gestik, demu, tigende Spru, che und verbalisier-

ter Gewalt sowie ein Verbot von Beschimpfungen und abfa, lligen, wertenden Bewertungen. 

Dies wird auch nicht unter den Kindern toleriert. Die Mitarbeiter:innen tragen wa,hrend der 

Arbeitszeit Kleidung, die angemessen und passend fu, r den Arbeitsalltag ist. 
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4.3 Umgang mit Medien

Die Betreuungskra, fte sind sich der potenziellen Risiken digitaler Medien bewusst. Üm eine an-

gemessene Mediennutzung sicherzustellen, ist Medienbildung bereits im Krippenalter von 

entscheidender Bedeutung. Dabei sollte das Alter der Kinder sowie ihre ko, rperliche, kognitive

und seelische Entwicklung beru, cksichtigt werden. 

Die rechtlichen und ethischen Grenzen werden nicht u, berschritten und die Perso, nlichkeits-

rechte aller werden gewahrt. Die EÜ-Datenschutzverordnung (EÜ-DSGVO) muss stets einge-

halten werden. 

4.4 Beachtung der Intimsphäre

Beim Wickeln meldet sich das Teammitglied in der Gruppe ab, um die pflegerische Handlung 

durchzufu, hren. Die Tu, r im Bad bleibt einen Spalt offen, um Sicherheit zu gewa,hren und um 

die Intimspha, re des Kindes zu wahren. Das pa,dagogische Personal respektiert individuelle 

Grenzen der Kinder und u, bt keinen Zwang aus. Den Eltern werden Probleme beim Wickeln 

transparent kommuniziert. 

Die Kinder werden auf die Toilette begleitet, wenn sie Hilfe beno, tigen. Kinder, die selbststa,n-

dig auf die Toilette gehen ko, nnen, gehen alleine. Die Regeln zur Wahrung der Privatspha, re 

werden mit den Kindern besprochen, um sie beim Toilettengang nicht zu sto, ren. Hygienemaß-

nahmen, wie das Ha,nde waschen nach dem Toilettengang, werden in der Gruppe besprochen. 

Das Fotografieren der Kinder in der Einrichtung erfolgt unter strengen Voraussetzungen. Die 

Kinder mu, ssen angemessen bekleidet und mit dem Fotografieren einverstanden sein. Die El-

tern sind ebenfalls daru, ber informiert und unterschreiben eine Einversta,ndniserkla, rung, die 

sie jederzeit widerrufen du, rfen. 

4.5 Geschenke 

Oft mo, chten Eltern dem Personal, als Zeichen ihrer Wertscha, tzung, Geschenke wie Su, ßigkei-

ten, Blumen oder Geld u, berreichen. Die Mitarbeiter:innen du, rfen keine Geldgeschenke entge-

gen nehmen. Dankeskarten und selbstgemalte Bilder als Dankescho, n sind erlaubt. Blumenstr-

a,uße werden in den Gruppenra,umen ausgestellt, so dass sie als Dekoration fu, r alle in der Ein-

richtung gelten. Su, ßigkeiten werden entgegen genommen und bei gemeinsam Teamsitzungen 

konsumiert. 
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Von Eltern ausrangiertes und gespendetes Spielzeug wird aufgrund der Nachhaltigkeit entge-

gen genommen. In diesem Fall wird allerdings vorher mit den Kindern, im Team und mit den 

Eltern besprochen, ob etwas beno, tigt wird und ob es altersentsprechend fu, r die Kinder pas-

send ist. Die Kinder im Kinderpark haben von zuhause mitgebrachte Ersatzkleidung, so dass 

generell keine Kleiderspenden entgegen genommen werden. 

4.6 Maßnahmen zur Einhaltung von Grenzen und Regeln 

Der Einsatz zur Einhaltung von Grenzen und Regeln sollte gut u, berlegt und transparent sein. 

Die Maßnahmen dienen dazu ein bestimmtes Verhalten des Kindes am besten durch Einsicht 

zu a,ndern. Diese Maßnahmen sollten fu, r das Kind angemessen, nachvollziehbar und plausibel 

sein. Jegliche Form von Gewalt, Druck oder Drohungen sind untersagt. Die Kinder du, rfen kei-

ne Angst verspu, ren oder eingeschu, chtert werden. 

4.7 Bring- und Abholsituation, Ausflüge und Gartennutzung 

Bei der Bring- und Abholsituation werden die Kinder von ihren Eltern in die Gruppe gebracht 

und der Betreuungsperson u, bergeben. Beim Abholen wird das Kind von der Betreuungsper-

son u, ber Sichtkontakt den Eltern u, bergeben. So wird sicher gestellt, dass kein Dritter das Kind

mitnehmen kann. Die Eingangstu, r ist in der Kernzeit und in der Schlafenszeit geschlossen, so 

dass Ünbefugte keinen Zutritt haben. 

Bei Ausflu, gen ist stets ausreichend Personal zur Gewa,hrleistung der Sicherheit vorhanden. 

Die Kinder werden in regelma,ßigen Absta,nden durchgeza,hlt. Die Erste-Hilfe Tasche, ein 

Diensthandy und eine Telefonliste mit den wichtigsten Telefonnummern ist stets dabei. Das 

Team nimmt regelma,ßig an Erste-Hilfe Kursen fu, r Kinder teil. 

Die Ra,ume des Kinderparks sind entsprechend gestaltet, um den Mitarbeiter:innen einen gu-

ten Gesamtu, berblick u, ber die Gruppe zu geben und gleichzeitig den Kindern genug Spielmo, g-

lichkeiten anzubieten. 

4.8 Adultismus

Adultismus ist die Machtungleichheit zwischen Kindern und Erwachsenen und die daraus fol-

gende Diskriminierung junger Menschen durch Erwachsene. Hier werden Kinder nicht ernst 
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genommen, ihre Meinungen und Wu, nsche ignoriert. Aufgrund des jungen Alters des Kindes 

entstehen Vorurteile durch Erwachsene, was das Kind kann oder nicht.6 

Das Personal achtet darauf nicht abwertend u, ber die Kinder zu sprechen und die Wu, nsche 

und Anregungen der Kinder ernst zu nehmen. Sa, tze wie beispielsweise „dafu, r bist du noch zu 

jung“ werden nicht verwendet. Es wird darauf geachtet, dass keine Machtungleichheit ent-

steht. 

6 Vgl. https://www.der-paritaetische.de/themen/soziale-arbeit/partizipation-und-demokratiebildung-in-der-kindertages-

betreuung/das-abc-der-beteiligung/adultismus/
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5 Sexualpädagogisches Konzept

Das Ziel des sexualpa,dagogischen Konzepts ist, die Verantwortung der Erwachsenen im Be-

reich der Sexualpa,dagogik zu kla, ren. Wichtig ist, dass sich alle Beteiligten in sexualpa,dagogi-

schen Fragen sicher fu, hlen, sich mit dieser Thematik auseinander setzen und eine gemeinsa-

me pa,dagogische Haltung definieren. 

5.1 Erziehungsziele nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)

Ein Erziehungsziel des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) ist das Erlernen der 

selbstbestimmten Verantwortung des Kindes fu, r seine Gesundheit und sein eigenes ko, rperli-

ches Wohlergehen. Folgende Ziele zum Thema Sexualita, t lauten:

• Entwicklung einer positiven Geschlechtsidentita, t 

• Erwerb eines unbefangenen Ümgangs mit dem eigenen Ko, rper 

• Erwerb von Grundwissen u, ber Sexualita, t

• Entwicklung eines Bewusstseins fu, r die perso, nliche Intimspha, re 

• Ünterscheidung von angenehmen und unangenehmen Gefu, hle

• Nein sagen lernen

Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) zeigt auf, dass das Erziehungsziel „Ge-

sundheit“ von großer Bedeutung ist. Es ist wichtig, dass die Kinder die Signale ihres Ko, rpers 

wahrnehmen und sich ihres Aussehens und der a,ußerlichen Ünterschiede, seiner eigenen Ge-

fu, hle und deren Auswirkungen auf den Ko, rper bewusst sind.7 

Die Betreuungskra, fte in der Einrichtung vermitteln angelehnt an den BEP Kenntnisse u, ber 

Ko, rperhygiene, Ko, rperpflege und Versta,ndnis und Kenntnisse fu, r die Sexualerziehung. 

5.2 Sexualerziehung

Ünter Sexualerziehung versteht man alle geplanten, absichtlich herbeigefu, hrten Maßnahmen, 

die Eltern und pa,dagogische Fachkra, fte ergreifen, um die Sexualita, t von Heranwachsenden zu 

beeinflussen. Die Erziehung soll eine positive Einstellung zur Sexualita, t aufbauen und die Kin-

der auf die Funktionen und auf den Aufbau seines Ko, rpers aufmerksam machen, beispielswei-

se mit einem Plakat wo die Ko, rperumrisse aufgezeichnet werden. 

7 Vgl. BEP 10. Auflage, Seite 362
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Sexualita, t von Kindern ist ebenfalls durch Beobachtungen, Medien, Filme, elterliches Vorbild, 

Werte und Normen gesteuert. Sexualerziehung umfasst auch die Erziehung zur Toleranz, 

Ru, cksicht, gegenseitiges Verstehen sowie eine gewaltfreie Konfliktlo, sung. Das Thema „Sexua-

lita, t“ ist ha,ufig ein Tabuthema fu, r manche Menschen. Diese Tabuisierung kann Erziehungsbe-

rechtigten, aber auch Pa,dagogen Probleme bereiten, wenn fru, hkindliche Sexualbeta, tigung 

stattfindet.8

Die Kinder lernen mit ihrem Ko, rper umzugehen und die Grenzen anderer zu respektieren. Das

Personal geht verantwortungsbewusst mit dieser Thematik um und begleitet die Kinder unter

der Beru, cksichtigung der Fo, rderung des Kindeswohls.

Das Team legt großen Wert auf eine ganzheitliche Erziehung, die auch eine altersentsprechen-

de Sexualpa,dagogik beinhaltet. Zum sexualpa,dagogischen Konzept der Einrichtung geho, rt 

zum Beispiel die altersgerechte Beantwortung von konkreten Fragen der Kinder zum Thema 

Sexualita, t und des menschlichen Ko, rpers. Diese erfolgt unter Verwendung anatomisch korrek-

ter Begriffe der Ko, rperteile. Das Team agiert offen zu dieser Thematik, wobei keine Grenzen 

u, berschritten werden. Fragen, die im Alltag aufkommen, werden ehrlich und altersentspre-

chend beantwortet, ohne dem Kind unangenehme Gefu, hle zu vermitteln. Jede Frage wird 

ernst genommen. 

5.2.1 Die kindliche Sexualität 

Die Sexualita, t von Kindern a,ußert sich auf eine andere Art und Weise als im Jugendlichen- 

oder im Erwachsenenalter. In der oralen Phase erleben Sa,uglinge durch das Nuckeln und Sau-

gen angenehme Gefu, hle und setzen sich dadurch mit ihrer Ümwelt auseinander. Kleinkinder 

zeigen Interesse an ihren Geschlechtsteilen und erkunden ihren eigenen Ko, rper. Mit zwei Jah-

ren entdecken sie erste Geschlechtsunterschiede. Die kindliche Sexualita, t umfasst die Samm-

lung positiver Erfahrungen, dru, ckt jedoch nicht die Zuneigung zu einer anderen Person aus. 

Es ist wichtig mit dem Thema „kindliche Sexualita, t“ offen umzugehen, da daran nichts Ver-

werfliches ist. 

5.2.2 Umgang mit sexuellen Aktivitäten der Kinder im Kinderpark

Fu, r das Personal im Kinderpark ist es wichtig, mit den sexuellen Aktivita, ten der Kinder ange-

messen und kindgerecht umzugehen. Es entstehen keine Reaktionen seitens des Personals, 

die die Kinder bescha,men. Rollenspiele zwischen den Kindern dienen als Spiel, hier treten die 
8 Vgl. Hobmair Pa, dagogik 6. Auflage, Seiten 427-430

- 14 -



Kinder mit Gleichaltrigen in Kontakt. Doktorspiele oder Vater-Mutter-Kind Spiele ermo, glichen

spielerische Entdeckungsreisen und das Erlernen perso, nlicher Grenzen und auch der Grenzen

anderer. 

Fu, r solche Spiele gibt es in der Einrichtung klare Regeln. Jedes Kind entscheidet selbst, ob und

wie lange es mitspielen mo, chte. Kein Kind tut dem anderen weh. Es wird Hilfe geholt, wenn es

einem Kind zu viel wird und „Nein“ bedeutet sofort aufho, ren. Es wird nichts in Ko, rpero, ffnun-

gen gesteckt. Bei Doktorspielen beteiligt sich kein Erwachsener. Das Team achtet darauf, dass 

bei den Kindern untereinander keine Grenzen u, berschritten werden.

5.3 Begriffsbestimmung - Sexueller Übergriff

Es gibt sexuellen Aktivita, ten, wie beispielsweise Doktorspiele, die zum sexuellen Erkundungs-

verhalten von Kindern geho, ren. Wenn allerdings Grenzen anderer Kinder mit Gewalt, Manipu-

lationen oder Zwang und meist unter Ausnutzung eines Machtgefa, lles u, berschritten werden, 

muss sofort eingegriffen werden. 

Manche Ü: bergriffe dienen dazu, sexuelle Neugier gegen den Willen von betroffenen Kindern 

zu befriedigen. In anderen Fa, llen werden Ü: bergriffe eingesetzt, um andere Kinder mit sexuel-

len Mitteln zu a, rgern und zu demu, tigen.9

5.3.1 Vorgehen bei sexuellen Übergriffen unter Kindern

Gerade junge Kinder sind in diesem Bereich auf Bezugspersonen angewiesen, die ihnen Orien-

tierung geben. Kinder mu, ssen lernen, dass Sexualita, t etwas selbstbestimmtes ist, wo gegen-

seitiger Respekt und Grenzen wichtig sind und nichts womit Macht ausgeu, bt wird. 

Leitfaden beim sexuellen Übergriff unter Kindern:

1. Handelt es sich um eine sexuelle Aktivita, t oder ist es ein sexueller Ü: bergriff?

2. Ü: berlegung unter Beru, cksichtigung unterschiedlicher Kriterien → Objektivita, t 

3. Bei einem sexuellen Ü: bergriff ist das Team verpflichtet einzugreifen 

4. Sofortiger Schutz des betroffen Kindes → Trost, Zuwendung

5. Gefa,hrdungseinscha, tzung im Team → Information an die Leitung 

6. Information an die Eltern des betroffenen Kindes und des u, bergriffigen Kindes 

9 Vgl. www.beauftragte-missbrauch.de/themen/definition/sexuelle-uebergriffe-unter-kindern-und-jugendlichen
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7. Intervention und fachlicher Ümgang im Sinne des Kinderschutzes nach dem 

§ 8a SGB VII 

Schritte des fachlichen Umgangs10:

1. Gespra, ch mit dem betroffenen Kind 

2. Gespra, ch mit dem u, bergriffigen Kind 

3. Pa,dagogische Maßnahmen (Pra,vention & Ünterstu, tzung) 

4. Kommunikation mit den Eltern 

5. Die Chance zur Pra,vention in der Kindergruppe 

Wenn die Grenzen, im Ümgang mit Fa, llen von sexuellen Ü: bergriffen von Kindern auf andere 

Kinder, die Kompetenzen des Teams u, berschreiten, wird bei Bedarf die Zusammenarbeit mit 

anderen Fachdiensten gesucht. Bei massiven Ü: bergriffen und Anzeichen einer Kindeswohlge-

fa,hrdung wird gema,ß § 8a des Sozialgesetzbuches VIII verfahren.

5.3.2 Kooperation mit Eltern 

In der Gemeinschaft des Kinderparks wird großen Wert auf Kommunikation und respektvol-

len Ümgang miteinander gelegt, um unterschiedliche Werte und Normen zu integrieren. Die 

Betreuungskra, fte fo, rdern eine wertscha, tzende Haltung gegenu, ber Sexualita, t. 

10 www.erzieherin.de/paedagogischer-umgang-mit-sexuellen-uebergriffen-unter-kindern.html
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6 Prävention

Pra,ventionsmaßnahmen erfolgen so fru, h wie mo, glich, um das Kindeswohl nicht zu gefa,hrden 

und um die Entwicklung des Kindes zu einem gesunden Erwachsenen nicht zu beeintra, chti-

gen. Auf das Thema Kinderschutz sensibilisiertes und geschultes Personal und resiliente, star-

ke Kinder sind erste Pra,ventionsmaßnahmen. 

6.1 Personalmanagement 

Personalmanagement geho, rt zu jeder sozialen Einrichtung und umfasst die Steuerung der 

personellen Ressourcen. Der Tra,ger tra, gt die Verantwortung fu, r das Einsetzen von geeigne-

tem Personal in der Einrichtung. 

6.1.1 Personalauswahl 

Prüfung der Bewerbungsunterlagen 

Die Personalverwaltung des Tra,gers stellt ausreichendes, geeignetes Personal fu, r den Kinder-

park ein. Die vollsta,ndig eingereichten Bewerbungsunterlagen werden eingehend begutach-

tet, um die Kompetenzen der Bewerber:innen fu, r die zu besetzenden Stellen zu pru, fen. Hier-

fu, r wird auch die Leitung des Kinderparks zur Beratung hinzugezogen. 

Bewertung der fachlichen und persönlichen Qualifikation

Die Ü: berpru, fung erfolgt auf Basis eines erweiterten Fu, hrungszeugnisses, nach § 72a SGB VIII ,

mit einer regelma,ßigen Aktualisierung spa, testens nach fu, nf Jahren. Der Tra,ger fordert das er-

weiterte Fu, hrungszeugnis mit dem Ünterschreiben des Arbeitsvertrages ein. 

6.1.2 Personalführung

Der Tra,ger und die Leitung der Einrichtung agieren angelehnt an das Thema Kinderschutz-

konzept. 

Der Kinderpark legt großen Wert auf eine kontinuierliche Kommunikation und Zusammenar-

beit im Team. Regelma,ßige Teamsitzungen , ja,hrliche Mitarbeitergespra, che, sowie eine umfas-

sende Einarbeitung neuer Teammitglieder sind feste Bestandteile im Kinderpark. 
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6.1.3 Gefährdungsbeurteilung bei Personalmangel 

Mitarbeiter:innen ko, nnen eine schriftliche Ü: berlastungsanzeige an den Arbeitgeber verfassen,

in der die Gefa,hrdung, beispielsweise durch personelle Ünterbesetzung oder unzureichende 

Arbeitsbedingungen, sachlich erla,utert wird. 

Eine Ü: berlastungsanzeige informiert schriftlich den Arbeitgeber, Vorgesetzten oder Dienst-

herren daru, ber, dass die Situation am Arbeitsplatz eine Ü: berlastung verursacht, welche mo, gli-

cherweise eine Bedrohung fu, r die Gesundheit und Sicherheit des Mitarbeiters darstellt. 

6.2 Prävention durch Partizipation 

Der bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) besagt, dass Kinder das Recht haben, an 

allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu 

werden. Gleichzeitig ist es ein Recht der Kinder sich nicht zu beteiligen. Partizipation bedeutet

Beteiligung im Sinne von Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitbestimmung. Das Alter spielt bei 

der Partizipation keine Rolle, bei ju, ngeren Kindern ist es wichtig auf ihre Ko, rpersprache zu 

achten. Dadurch gestalten die Kinder Prozesse mit.11 

Die Partizipation spielt eine essentielle Rolle bei der Verhinderung jeglicher Form von Gewalt. 

Die Einbindung und Mitbeteiligung der Kinder fo, rdert deren Teilhabe und Entscheidungsmo, g-

lichkeiten im ta, glichen Leben. Durch das Ausdru, cken ihrer Gefu, hle und Bedu, rfnisse wird es 

den Kindern erleichtert, Konflikte oder Schwierigkeiten zu a,ußern.

6.2.1 Partizipation der Kinder

Durch die Beteiligung der Kinder entstehen Gestaltungsra,ume in denen Kinder Mitverantwor-

tung u, bernehmen. Der ta, glich stattfindende Morgenkreis bietet eine Mo, glichkeit der Kommu-

nikation und des Austausches an. Hier du, rfen die Kinder ihre Eindru, cke, Wu, nsche und Erleb-

nisse schildern und finden Geho, r in der Gruppe. Dadurch entsteht eine vertrauensvolle Atmo-

spha, re, so dass sich die Kinder sicher fu, hlen und sie ihre Meinung offen kundtun ko, nnen. 

Die Kinder, die einen Schnuller, Flasche oder ein Kuscheltier brauchen, ko, nnen diese jederzeit 

nehmen. Diese befinden sich in Reichweite der Kinder. 

11 Vgl. BEP, Seiten 389-391
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6.2.2 Partizipation der Eltern 

Im Kinderpark wird großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern gelegt. Das 

Konzept der Einrichtung ist jederzeit fu, r alle Eltern zuga,nglich. Die Bring- und Abholzeiten ge-

ben den Eltern einen gewissen Spielraum, wann sie die Kinder in die Einrichtung bringen und 

abholen. 

Die Eltern werden u, ber den Tagesablauf, u, ber organisatorische Themen und geplante Aktivi-

ta, ten durch Pinnwand-Ausha,nge, Tu, r und Angel Gespra, che, E-Mails und Elternbriefe infor-

miert. 

6.2.3 Partizipation der Mitarbeiter:innen

Jedes Teammitglied darf seine Meinung und Wu, nsche a,ußern, jedes Teammitglied wird ernst 

genommen und geho, rt. Durch das Recht der Beteiligung werden Ressourcen gebu, ndelt. 

Die Einrichtungsleitung muss einerseits fu, hren und andererseits begleiten, um ein demokrati-

sches Team zu schaffen, in dem die Ressourcen jedes Teammitglieds genutzt werden. Durch 

Partizipation ko, nnen unterschiedliche Sichtweisen einbezogen werden und Entscheidungen 

werden von allen getragen, was zu ho, herer Motivation und nachhaltiger Organisationsent-

wicklung fu, hrt. 

Es ist wichtig, dass sich die Mitarbeiter:innen in der Konzeption wiederfinden und die Ümset-

zung mittragen. Grundsa, tzliche Entscheidungen werden im Team getroffen. 
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7 Beschwerdemanagement 

Im Kinderpark kommen viele unterschiedliche Menschen zusammen, so dass es zu Interessen-

konflikten und Meinungsunterschieden zwischen den Kindern, Eltern und Personal kommen 

kann. Hier mu, ssen Kompromisse und Lo, sungen erarbeitet werden. Das Ziel des Beschwerde-

managements ist, die Rechte der Kinder, der Eltern und des Teams zu wahren. 

7.1 Beschwerdeverfahren der Kinder

Das Beschwerdeverfahren der Kinder umfasst ihre Anregungen und Wu, nsche. Diese werden 

geho, rt, respektiert und gegebenenfalls umgesetzt. Das Kind wird in seinem Beschwerderecht 

ermutigt. Dem Kind wird vermittelt, dass es ernst genommen und seine Stimme geho, rt wird. 

Das Personal unterstu, tzt Kinder, die ihre Rechte noch nicht selbststa,ndig einfordern ko, nnen 

und gestaltet dafu, r einen geschu, tzten Rahmen. 

Die Beschwerden ko, nnen u, ber die Angebote, die Ausstattung, die Versorgung, das Personal in 

der Einrichtung oder u, ber die Eltern sein. Das Personal nimmt Beschwerden ernst und be-

trachten diese objektiv. Gemeinsam werden Lo, sungen erarbeitet. Die Kinder bringen ihre Be-

schwerden durch Sprache, Mimik und Gestik zum Ausdruck. Die Aufgabe des Teams ist, diese 

als Beschwerde zu erkennen, daraufhin feinfu, hlig, sensibel zu reagieren und diese ernst zu 

nehmen. Es ist wichtig, dass die Kinder ernst genommen und ihre Bedu, rfnisse erfu, llt werden. 

In der gelebten Praxis wird dies regelma,ßig und altersentsprechend in Feedback Runden, mit 

Fragen „Was finde ich gut und was nicht?“, „Geht es mir gut?“ oder „Geht es mir nicht gut da-

mit?“ umgesetzt. Dadurch u, ben die Kinder ihre Meinungen, Wu, nsche und Bedu, rfnisse kund zu

tun. 

7.2 Beschwerdeverfahren der Eltern 

Der Kinderpark legt großen Wert darauf, dass alle Kinder und Eltern ihr Feedback, ihre Kritik 

und Verbesserungsvorschla, ge a,ußern ko, nnen. 

7.3 Beschwerdeverfahren der Mitarbeiter:innen

Jedes Teammitglied im Kinderpark wird geho, rt und ernst genommen. Es finden regelma,ßige 

Teamgespra, che in Kleinteams statt. In den ja,hrlichen stattfindenden und schriftlich dokumen-

tierten Mitarbeiter:innen Gespra, che darf jedes Teammitglied Wu, nsche, Verbesserungsvor-

schla, ge, Ideen und Kritik a,ußern. 
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8 Intervention – Verfahren bei Kindeswohlgefährdung

Kindeswohlgefa,hrdung betrifft alle Formen von Gefa,hrdungen und Scha,digungen, die das 

Wohl und die Rechte des Kindes betreffen. Diese ko, nnen sowohl durch beeintra, chtigendes 

Verhalten oder Handeln, als auch durch Ünterlassen einer angemessen Sorge, auftreten. Trotz 

Pra,ventionsmaßnahmen kann es in der Einrichtung zu Grenzu, berschreitungen und Ü: bergrif-

fen kommen. 

8.1 Interne Gefährdungen 

Interne Gefa,hrdungen beziehen sich auf potenzielle Gefahren fu, r die Kinder durch Mitarbei-

ter:innen und/oder durch andere Kinder in der Einrichtung. 

8.1.1 Gewalt durch Mitarbeiter:innen

Durch Wegsehen, Verschweigen und Nichthandeln machen sich Mitarbeiter:innen mitschuldig,

dass ein Kind sein Recht auf gewaltfreie Erziehung verliert. § 47 SGB VIII besagt, dass der Tra, -

ger der zusta,ndigen Beho, rde unverzu, glich Ereignisse oder Entwicklungen, die das Wohl des 

Kindes beeintra, chtigt melden muss.12

Art von Gewalt Mögliche Formen von Gewalt 

Seelische Gewalt Demu, tigung, Isolation, Diskriminierung, Anschreien, Beleidi-

gen

Seelische 

Vernachlässigung

Verweigerung von Trost und Zuwendung, Ignorieren, 

Körperliche 

Gewalt

Einsperren, Schlagen, Zerren, Zwang zu Essen, Schubsen

Körperliche 

Vernachlässigung

Ünzureichende Ko, rperpflege, unzureichende Bekleidung, 

unzureichende Erna,hrung, Verweigerung von Hilfe

Vernachlässigung der 

Aufsichtspflicht

Kinder unbeaufsichtigt lassen, keine Hilfestellung geben

das Bringen der Kinder in gefa,hrlichen Situationen 

Sexualisierte Gewalt Ko, rperliche Na,he der Kinder erzwingen, sexuelle Handlun-

gen an Kindern vornehmen oder vornehmen lassen

12 Vgl. www.nifbe.de/component/themensammlung?view=item&id=944:fehlverhalten-und-gewalt-durch-paedagogische-

fachkraefte-in-kitas&catid=273
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Verfahren bei vermutetem Übergriff oder Gewalt durch das Personal

Es gibt eine große Anzahl an mo, glichen Fallkonstellationen, die Festlegung eines grundsa, tzli-

ches Verfahrens fu, r alle Situationen ist schwierig. Ein mo, gliches Verfahren ist:

1. Ruhe bewahren, das betroffene Kind aus der Situation herausholen → Schutzauftrag

2. Die verda, chtige Person nicht zur Rede stellen, um das Kind nicht zu gefa,hrden 

3. Die Leitung u, ber den Vorfall informieren 

bei Beteiligung der Leitung → In Kenntnissetzen des Tra,gers u, ber den Vorfall

4. Die Leitung informiert den Tra,ger

5. Gefa,hrdungseinscha, tzung durch Leitung und Tra,ger 

6. Bei begru, ndetem Verdacht →Verfahren nach § 8a SGB VIII 

Bei unbegru, ndetem Verdacht → Rehabilitationsmaßnahmen und Aufarbeitung 

Bei gepru, ften, unbegru, ndeten Fa, llen wird das Teammitglied rehabilitiert, allerdings nur bei 

absolut aufgekla, rten Fa, llen. Ansonsten gilt: im Zweifel fu, r den Kinderschutz. 

8.1.2 Gewalt unter Kindern 

Ein Ziel der Einrichtung ist, dass das Kindeswohl sichergestellt ist. Kratzen, Kneifen, Beißen, 

Schlagen, Treten, aber auch verbale Gewalt wie Drohungen ko, nnen vorkommen. Hier ist es 

wichtig, dass die Kinder lernen gewaltfrei miteinander umzugehen und die Konflikte verbal 

und friedlich zu lo, sen. Ü: bergriffe oder Grenzu, berschreitungen durch andere Kinder haben 

gravierende Auswirkungen fu, r die betroffenen Kinder. Wichtig ist hier zwischen Rangeleien 

und Kra, ftemessen zwischen ebenbu, rtigen Kindern zu unterscheiden. Wenn allerdings die 

Kra, fte nicht gleichma,ßig verteilt sind, folgt hier der Eingriff und Hilfe fu, r das betroffene Kind 

durch das Personal.

Konkreter Fall von Gewalt und Handlungsmöglichkeiten 

Bei u, bergriffigem Verhalten unter den Kindern wird sofort eingegriffen und die Situation un-

terbrochen. Als erstes gilt die Aufmerksamkeit dem betroffenen Kind, welches Trost, Zuwen-

dung und die eindeutige Versicherung beno, tigt, dass das u, bergriffig verhaltene Kind falsch ge-

handelt hat. Es folgt, je nach Befinden und Alter des Kindes, ein Gespra, ch, was genau vorgefal-

len ist. 
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Die Betereuunskraft spricht anschließend das u, bergriffige Kind an und verha, lt sich sensibel, 

wirksam und konkret. Es ist wichtig sich deeskalierend zu verhalten und das Gespra, ch auf Au-

genho, he zu fu, hren. Es werden Sachverhalte, wie der Grund des Konflikts gekla, rt und auf die 

vom Personal unerwu, nschten Verhaltensweisen des Kindes eingegangen. Die Gruppenregeln 

werden erneut besprochen und auch welche Gefu, hle durch die vorgefallene Situation, beim 

anderen Kind entstanden sind. 

Anschließend folgt getrennt voneinander ein Gespra, ch mit den Eltern, sowohl mit den Eltern 

des betroffenen Kindes als auch mit den Eltern des u, bergriffigen Kindes. Das Gespra, ch erfolgt 

sachlich, konkret und ohne Anschuldigungen. Je nach Bedarf und Situation ko, nnen Beratungs-

stellen empfohlen werden. 

Konkreter Fall auffälligen sexuellen Verhaltens in der Einrichtung 

Fu, r das Personal ist es wichtig bei sexuellen Ü: bergriffen sofort einzugreifen, um Langzeitfol-

gen bei dem betroffenen Kind zu verhindern. Bei sexuellen Ü: bergriffen zwischen Kindern sind

zwangsla,ufig Ünfreiwilligkeit sowie unausgeglichene Machtverha, ltnisse involviert. 

In Fa, llen von sexuellen Ü: bergriffen unter Kindern ist es a,ußerst wichtig, dass das betroffene 

Kind ungeteilte Aufmerksamkeit, Trost und Zuwendung erha, lt. Auch wenn im ersten Moment 

das Bedu, rfnis da ist, sofort mit dem u, bergriffigen Kind zu sprechen, um es nach den Ürsachen 

seines Verhaltens zu fragen, sollte dieser Impuls, aus Gru, nden des Kinderschutzes, kontrolliert

werden und dem betroffenen Kind Vorrang eingera,umt werden. Das Personal vermittelt dem 

betroffenen Kind, dass es keine Schuld tra, gt. Sechs-Augen-Gespra,che, um den Sachverhalt mit 

beiden Beteiligten aufzukla, ren, finden nicht statt. Betroffene Kinder werden dadurch unno, tig 

belastet, weil sie merken, dass sie um ihre Glaubwu, rdigkeit ka,mpfen mu, ssen. 

Im Gespra, ch mit dem u, bergriffigen Kind verdeutlicht das Personal, dass das Verhalten nicht in

Ordnung ist. Wichtig ist, dass das Kind sein Fehlverhalten einsieht, ohne sich als Mensch abge-

lehnt zu fu, hlen. Diese Intervention gibt dem Kind die Chance, sein Verhalten zu a,ndern. Wich-

tig ist hier, die Gefa,hrdungssituation im Einzelfall einzuscha, tzen und auf das Alter und den 

Entwicklungsstand des Kindes Ru, cksicht zu nehmen. 

Hat die Betreuungskraft gewichtige Anhaltspunkte fu, r die Gefa,hrdung eines Kindes, zum Bei-

spiel durch weitere eindeutig sexuelle Ü: bergriffe auf andere Kinder, wird das Gefa,hrdungsrisi-
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ko gemeinsam eingescha, tzt und weiter nach dem § 8a SGB VIII verfahren. Die insoweit erfah-

rene Fachkraft wird beratend hinzugezogen.13

8.2 Externe Gefährdungen  

Das Team ist darauf sensibilisiert, mo, gliche externe Gefa,hrdungen der Kinder anhand von fol-

genden Aspekten zu erkennen:

• dem a,ußeren Erscheinungsbild des Kindes 

(wiederholte Zeichen von Verletzungen oder fehlende Ko, rperhygiene)

• dem Verhalten des Kindes 

(Verhaltensa,nderungen, Aggressivita, t, selbstscha,digendes Verhalten, Gewaltta, tigkeit 

gegenu, ber anderen)

• dem Verhalten der Erziehungsberechtigten und anderer Bezugspersonen 

(Aggressivita, t, Ablehnung des Kindes, emotionale Ka, lte gegenu, ber dem Kind)

• der familia, ren Situation und der Wohnsituation 

(z.B. wenig Wohnraum fu, r viele Personen, Scheidung der Eltern, Krankheit eines Fami-

lienmitglieds)

• der perso, nlichen Situation der Erziehungsberechtigten 

(Drogenkonsum, Alkoholkonsum)

8.2.1 Gefährdungen im sozialen Umfeld der Kinder (§ 8a SGB VIII)

Das Personal beobachtet sensibel und aufmerksam das soziale Ümfeld des Kindes. Risiken im 

sozialen Bereich der Kinder sind beispielsweise Arbeitslosigkeit der Eltern, knapper Wohn-

raum, Alkohol- oder Drogensucht aber auch finanzielle Notlagen der Erziehungsberechtigen. 

Der § 1666 BGB besagt, das beim Missbrauch der elterlichen Sorge ko, rperliche oder sexuelle 

Gewalt auf Kinder ausgeu, bt wird, bei der Vernachla, ssigung werden dem Kind Pflege, Erna,h-

rung, Beaufsichtigung oder Arztbesuche verweigert.14 

Vernachla, ssigung oder Missbrauch ko, nnen ebenfalls durch andere Dritte im sozialen Ümfeld 

des Kindes geschehen. Hier gilt es, dass das Team sensibel und aufmerksam beobachtet und 

eventuelle Verhaltensa,nderungen des Kindes dokumentiert, hinterfragt und im Team be-

spricht. 

13 Vgl. § 8a Sozialgesetzbuch SGB – Achtes Buch (VIII): Kinder- und Jugendhilfe 

14 Vgl. Recht in Kita, Tanja von Langen, Seite 193
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Ein gepflegtes Üntersuchungsheft, welches vom Personal bei der Aufnahme in die Einrichtung 

eingesehen wird, dem Wetter angepasste Kleidung, Ko, rperhygiene der Kinder und ein fu, r-

sorgliches Miteinander der Bring- und Abholpersonen sind wichtige Aspekte fu, r eine gesunde 

Entwicklung des Kindes. 

Falls dem Personal gewichtige Anhaltspunkte wie Missbrauch oder Vernachla, ssigung im sozi-

alen Ümfeld des Kindes in der Einrichtung auffallen, wird nach § 8a SGB VIII verfahren. Bei Be-

kanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte fu, r die Gefa,hrdung eines Kindes ist folgendes Proze-

dere einzuhalten:

1. Die Gefa,hrdungseinscha, tzung durch das Personal der Einrichtung 

2. Das Hinzuziehen bei der Gefa,hrdungseinscha, tzung einer insoweit erfahrenen

Fachkraft, die eine beratende Funktion einnimmt

3. Das Einbeziehen des Kindes und der Erziehungsberechtigten in die Gefa,hrdungsein-

scha, tzung (falls der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird)

4. Die Verpflichtung, dass die Fachkra, fte auf die Inanspruchnahme weitergehender Hilfen

hinweisen, wenn sie diese fu, r no, tig halten

5. Die Pflicht zur Mitteilung an das Jugendamt, falls die Gefa,hrdung nicht anders abge-

wendet werden kann15

15 Vgl. § 8a Sozialgesetzbuch SGB – Achtes Buch (VIII): Kinder- und Jugendhilfe 
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8.3 Notfallplan bei Kindeswohlgefährdung

Ein Notfallplan beschreibt die Vorgehensweise bei einer Mutmaßung von Fehlverhalten und 

oder / und Gewalt seitens der pa,dagogischen Fachkra, fte, der Erziehungsberechtigen oder 

Dritten. Der Handlungsplan richtet sich nach dem § 8a SGB VIII16. 

Maßnahmen im Kinderpark

Beobachtung oder / und 
Schilderungen des Kindes

• Notwendige Maßnahmen zum sofortigen Schutz des Kin-
des (aus der Situation heraus nehmen, Trost, Beruhigen)

• Information an die Leitung / Tra, ger der Einrichtung 
• Hinzuziehen der insoweit erfahrenen Fachkraft nach 

§ 8a SGB VIII
• Benachrichtigung der Erziehungsberechtigen 

(außer der wirksame Schutz des Kindes wird in Frage 
gestellt→ Hinzuziehen der insoweit erfahrenen Fach-

kraft nach § 8a SGB VIII)

Verdacht auf 

Kindeswohlgefährdung

• Hinzuziehen der insoweit erfahrenen Fachkraft nach 
§ 8a SGB VIII

• Benachrichtigung der Erziehungsberechtigen 
(außer der wirksame Schutz des Kindes wird in Frage 
gestellt)

• Vorgehen nach § 8a SGB VIII

Verpflichtung der 
Erziehungsberechtigen

• Die pa,dagogischen Fachkra, fte weisen auf die Verpflich-
tung auf die Inanspruchnahme von Hilfen hin, wenn sie 
diese fu, r erforderlich halten 

Information an Jugendamt • Information an das Jugendamt FFB, falls die Gefahr 
nicht anders abgewendet werden kann:
08141/519 599
08141/519 968
erstberatung@lra-ffb.de

Dokumentation • Schriftliches Festhalten des beobachteten Geschehens 
und der ergriffenen Maßnahmen durch die verantwortli-
che pa,dagogische Fachkraft 

• Dokumentation mit Datum und Ünterschrift 

Datenschutz • Entscheidung u, ber Weitergabe von Informationen durch
Tra,ger und Leitung der Einrichtung 

Aufarbeitung und 

Rehabilitation

• Ünterstu, tzung fu, r die betroffenen Personen 
• Rehabilitation bei einem nicht besta, tigten Verdacht
• Aufkla, rung, Wiederaufbau der Vertrauensbasis

16 Vgl. § 8a Sozialgesetzbuch SGB – Achtes Buch (VIII): Kinder- und Jugendhilfe 
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8.4 Aufarbeitung und Rehabilitation

Sollte sich der anfa,ngliche Verdacht nicht besta, tigen, ist es vorgesehen, dass die betroffenen 

Personen gezielte Ünterstu, tzung erhalten. Zu diesem Zweck wird der Tra,ger entsprechendes 

Fachpersonal einsetzen, das sich der Aufarbeitung annimmt. Dabei liegt besonderes Augen-

merk darauf, eine umfassende Aufkla, rung sicherzustellen und eine vertrauensvolle Basis fu, r 

das betroffene Teammitglied zu schaffen. 

Es ist entscheidend, eine angemessene Beratung fu, r Personen zu gewa,hrleisten, die zu Ün-

recht verda, chtigt oder beschuldigt wurden. Falls machbar, sollte eine interne Rehabilitation 

innerhalb derselben Einrichtung angestrebt werden. Sollte dies nicht realisierbar sein, ko, nnte 

eine Versetzung des betroffenen Mitarbeiters in Betracht gezogen werden. 

Es ist von essenzieller Bedeutung, den Eltern gegenu, ber transparent zu sein und eine klare 

Aufkla, rung zu gewa,hrleisten. Dies kann durch die Bereitstellung schriftlicher Informationen 

fu, r die Eltern, die Benennung eines perso, nlichen Ansprechpartners im Team oder die Durch-

fu, hrung eines Elternabends erfolgen. 

Üm den Teamgeist zu festigen, bedarf es Maßnahmen wie interne Schulungen fu, r die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, Supervision sowie kla, rende Teamsitzungen. 

- 27 -



9 Anlaufstellen und Ansprechpartner:innen

Das Landratsamt Fu, rstenfeldbruck und das dazugeho, rige Jugendamt sind der Ansprechpart-

ner außerhalb der Einrichtung. Im Falle einer Vermutung einer Kindeswohlgefa,hrdung ko, n-

nen sich hier Kinder, das Personal und Eltern bei folgenden Ansprechpartner:innen melden. 

Sexueller Missbrauch / Sexuelle Gewalt – Ansprechpartner, Beratungsangebote und 

Prävention 

Ansprechpartner Adresse / Erreichbarkeit Telefon / E-Mail 

Zentrale Anlaufstelle des Amtes 

fu, r Jugend und Familie

Beratung, Vermittlung & 

Intervention (BVI)

Mu, nchner Str. 32

82256 Fu, rstenfeldbruck

Mo. - Do.: 8-17 Ühr

Fr.: 8-16 Ühr 

08141/519 599

08141/519 968

erstberatung@lra-ffb.de

Zusta,ndigkeiten der Kindertages-

sta, ttenaufsicht Olching (Esting)

Montag - Freitag 

(Vormittag) 

Tel: 08141 519360

kindertageseinrichtun-

gen@lra-ffb.bayern.de

KIM - Beratung fu, r Ma,dchen und 

Jungen bei sexuellen Gewalterfah-

rungen 

Hauptstraße 1a, 

Fu, rstenfeldbruck

Tel.: 08141/357287

www.kim-ffb.de

E-Mail: info@kim-ffb.de

Elterntelefon Mo, Di und Do 

von 15.00-18.00 Ühr 

Tel: 08141/512526 

AMYNA

(Schutz von sexueller Gewalt)

Westermu, hlstraße 22, 

80469 Mu, nchen

Tel.: 089/2017001

fuerstenfeldbruck@profa-

milia.de

Erziehungsberatungsstelle FFB Bullachstraße 27 

82256 Fu, rstenfeldbruck 

08141/505960

OSD Sozialdienst Feursstr. 50

82140 Olching 

08142/650 539 0

kontakt@sozialdienst-ol-

ching.de

Polizeiinspektion Olching Bahnhofstraße 18

82140 Olching

08142 2930 
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10 Kooperation und Vernetzung 

10.1 Kooperation mit den Eltern 

Aufgrund des im Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetzes verankerten Elternrechts hat die Zu-

sammenarbeit mit den Eltern einen besonders hohen Stellenwert. Es obliegt den Eltern so-

wohl die Pflicht als auch das Recht, ihre Kinder zu betreuen und zu erziehen. Aus diesem 

Grund arbeiten Kindertagessta, tten eng mit den Eltern zusammen, um eine ganzheitliche Fo, r-

derung der Kinder zu gewa,hrleisten.

10.2 Kooperation mit Ämtern 

In § 22a Absatz (2) Punkt 2. des SGB VIII wird insbesondere auf die Bedeutung der Zusam-

menarbeit zwischen den Fachkra, ften in Kitas und Institutionen und Initiativen der Familien-

bildung und -beratung hervorgehoben. 

Üm die Akzeptanz, Inanspruchnahme und Wirksamkeit von Angeboten zur Familienunterstu, t-

zung, Familienbildung und Familienfo, rderung zu erho, hen, bedarf es einer versta, rkten Res-

sourcennutzung aller Beteiligten, insbesondere der zusta,ndigen Fachstellen. 

Eine solche Zusammenarbeit kann dazu beitragen, die Qualita, t und Effektivita, t der Angebote 

zu erho, hen und damit langfristig die Lebenssituation von Familien zu verbessern. 
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11 Regelmäßige Überprüfung und Weiterentwicklung

Schutzkonzepte sind dazu da, eine nachhaltige Sicherheit fu, r die Kinder zu gewa,hrleisten, die 

in Kindertageseinrichtungen betreut werden. 

Das Kinderschutzkonzept des Kinderparks ist somit nicht abschließend, sondern wird weiter-

hin regelma,ßig bei Teamsitzungen und bei pa,dagogischen Tagen u, berpru, ft und weiterentwi-

ckelt. 
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